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Selektions konzept  Rad  Strasse  Frauen Elite  – internationale 
Meisterschaften  2026  
 
Version: 04. Dezember 20 25  
 
1 Grundlage  
 

Das vorliegende Selektionskonzept regelt die Selektionen für die Europa - und 
Weltmeisterschaften.   

 
2 Datum der Veranstaltung  
 
 Weltmeisterschaften Montreal  (CAN ) 20. – 27. September 202 6 
 Europameisterschaften Ljubljana  (SLO ) 03. – 07. Oktober 202 6 
 

3 Teilnehmerzahlen / Quoten  

Qualifikationsvoraussetzungen gemäss UCI -Richtlinien   

Die Anzahl Quotenplätze wird vom Radsport weltverband UCI und vom 
Radsportkontinentalverband  UEC  für alle Kategorien  festgele gt (Art. 9.2.0 10,  9.2.012, 
9.2.014, 9.2. 015, 9.2.015ter, 9.2.016 ; 10. 1.005  UCI) . 
 
In allen Einzeldisziplinen darf die amtierende  Weltmeisterin zusätzlich zu den über  die 
Quotenplätze  selektionierten Athletinnen  nominiert  werden (Art. 9.2.009 UCI Reglement). 
Unabhängig davon muss sie  die Selektionskriterien erfüllen und von Swiss Cycling zur 
Selektion vorgeschlagen werden.  

Der Entscheid, ob die zur Verfügung stehenden  Quotenplätze ausgeschöpft werden, 
obliegt dem Selektionsgremium von Swiss Cycling und wird basierend auf der 
Leistungsdichte und ökonomischen Überlegungen vorgenommen.  

 

4 S elektionen  
 
4.1  Voraussetzungen zur Selektion  
 

Damit eine Athletin zur Selektion vorgeschlagen werden kann, muss sie die ethischen 
Prinzipien des Sports anerkennen und umsetzen. Dies bedeutet, dass sie nicht 
angeschuldigte Person ein es laufenden Untersuchungs -/Beurteilungsverfahren ist und 
nicht mit vorsorglichen oder definitiven Massnahmen oder Sanktionen belegt ist oder 
wurde . 
 
Zudem muss die Athletin an den entsprechenden Schweizermeisterschaften 
teilgenommen haben. Ausnahmen von diesem Erfordernis sind vorgängig schriftlich bei 
Swiss Cycling einzureichen. Über die Ausnahmebewilligung befindet das zuständige 
Selektionsgremium.  
 
In schweren Fällen kann ein Fehlverhalten eine Nichtselektion zur Folge haben. Es ist 
insbesondere den Pflichten aus der Athletinnenvereinbarung nachzukommen.  
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4.2  Endgültiger Selektionsentscheid  
 

De n endgültige n Selektionsentscheid  fällt d as Selektionsgremium von Swiss Cycling.  
 
4.3  Selektionszeitraum  und - wettkämpfe  
 

Alle vom nationalen Verband  bestimmten Wettkämpfe, die  in der nachfolgend en Periode 
stattfinden , dienen Swiss Cycling zur Beurteilung und Begründung der Selektion . 

 
Der Selektionszeitraum dauert vom 1. Januar  des aktuellen Jahres  bis zum jeweiligen 
Datum des Selektionsantrags.  

 
Die nachfolgenden Wettkämpfe werden als Selektionsrennen berücksichtigt:  

 
  Selektionsrennen für die Europa -  und Weltmeisterschaften:  

- Eintagesrennen und Etappen aller UCI WorldTour/ProSeries, 1.1/1.2 und 2.1/2.2 
Wettkämpfe  

- Schweizermeisterschaften Einzelzeitfahren  
 
4.4  Selektionskriterie n 
 

Zeitfahren:  
- Top 3 an der SM in der Disziplin Zeitfahren und Beurteilung der UCI Zeitfahren  
- Bewertung der Leistungsfähigkeit im Zeitfahren über Leistungsdiagnostik und 

Trainereinschätzung  
 
Strassenrennen:  
- 1x Top 10 bei Eintagesrennen oder Gesamtwertung in der WorldTour/ProSeries oder  
- 2x Top 20 bei Eintagesrennen oder Gesamtwertung in der WorldTour/ProSeries oder  
- 2x Top 10 in 1.1 oder 1.2 Rennen oder  
- 2x Top 10 in der Gesamtwertung bei 2.1 oder 2.2 Rennen  
- Helferinnen können auch ohne Erreichen eines Resultats und aufgrund 

Anforderungsprofil selektioniert werden.  
 

Das Erreichen der Leistungsanforderungen bedeutet nicht automatisch die Selektion.  

 
Sollte ein vorgesehener Selektionswettkampf ausfallen, kann Swiss Cycling einen neuen 
Wettkampf definieren , an dem die Leistungsanforderung erbracht  werden kann. Sollte ein 
Wettkampf schwach besetzt sein, kann Swiss Cycling die Anerkennung dieses Anlasses 
als Selektionswettkampf anders gewichte n. 
 
Zusatzkriterien:  
Falls mehr Athlet innen die Hauptkriterien erfüllen als Quotenplätze zur Verfügung stehen, 
entscheidet die Selektionskommission anhand der  unten aufgeführten Zusatzkriterien, 
welche Athletinnen selektioniert werden:  
 
- Trainerurteil  
- Formkurve  
- Gesundheit  
- Potenzial für eine Spitzenrangierung – Erfolge an vergangenen Grossanlässen  
- Der Vergleich der weiteren nationalen und internationalen Renne n 
- Potential für zukünftige internationale Meisterschaften  
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4.5 Zusätzliche Bestimmungen f ür Athletinnen, die in mehreren Disziplinen tätig sind  
  

Athletinnen, welche in mehreren Disziplinen internationale Rennen bestreiten, können 
aufgrund des Leistungspoten zials unter erleichterten Bedingungen selektioniert werden. 
Es muss aber bis zum Selektionsantrag mindestens ein Kaderzusammenzug der 
jeweiligen Disziplin und ein Selektionsrennen absolviert worden sein.  

  
4.6  Medizinalklausel  
 

Für Athlet innen mit erwiesenem Medaillen - oder Top 10 Poten zial kann aus 
medizinischen Gründen eine Sonderregelung getroffen werden.  

 
Der medizinische Nachweis muss unmittelbar  nach Krankheits beginn  bzw. nach dem 
Erleiden  der Verletzung erfolgen. Es wird gemeinsam mit dem Verbandsarzt und de m 
zuständigen Nationaltrainer ein entsprechendes Alternativprogramm zusammengestellt, 
welches trotz Abwesenheit an Selektionsrennen eine Leistungsbeurteilung zulässt.  
 

4.7  S elektionskommissionen  
 

Die Selektionskommission von Swiss Cycling  setzt sich zusammen aus:  
 
 Edmund Telser , Headcoach Strasse  (Vorsitz bei Stichentscheid)  
 Tristan Marguet , Nationaltrainer  Strasse  
 Patrick Müller, Leistungssportchef  
 
 Ein Mitglied aus der Selektionskommission tritt in den Ausstand, wenn:  

- es  für die  zur Selektion vorgeschlagene Person  das ausserhalb der 
Trainingszusammenzüge de s  National teams stattfindende Training plant.  

- es  mit der zur Selektion vorgeschlagenen Person in einem 
Verwandtschaftsverhältnis steht.  

Für die Beratung in medizinischen Fragen kann der Swiss Cycling Verbandsarzt, Patrik 
Noack oder Hanspeter Betschart  beigezogen werden.   

 
Der Selektionsausschuss  fällt den  Selektionsentscheid endgültig . 

 

5  Komm unikation  
 

Das Konzept  wird jeweils  Ende Januar des aktuellen Jahres auf der Webseite von Swiss 
Cycling veröffentlicht.  

 
Der Nationaltrainer  orientiert die betroffenen Athlet innen  (auch bei einem negativen 
E ntscheid) mündlich.  Zwischen der mündlichen Bekanntgabe und der Veröffentlichung 
der Selektion ist eine Kommunikation durch die Athletin untersagt.  
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6 Termine  
 

Weltmeisterschaften  
Selektionsantrag WM     07.09.2026  
Kommunikation der Selektion    09.09.2026  
Gegebenenfalls ausstehend e Plätze werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert  

 

Europameisterschaften  
Selektionsantrag EM     07.09.2026  
Kommunikation der Selektion    09.09.2026  
Gegebenenfalls ausstehende Plätze werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert  

 
 

Grenchen , 04. Dezember 2025  
 
 

SWISS C YCLING  
 
 
 
 
 
 Patrick Müller  Tino Eicher  
 Chef Leistungssport  Diszplinenverantwortliche r Strasse  
 
 
 


